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Liebe Mandantschaft, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

eine Vielzahl von Themen rund um das 
EEG 2009 beschäftigt die Branche. Mit 
Spannung erwartet wird die Umsetzung der 
verschiedenen Verordnungsermächtigun-
gen. Auf dem letzten Fachgespräch des Ener-
gieVereins, dessen Vorsitzender [GGSC]-
Gründungspartner Hartmut Gaßner ist, in-
formierte der zuständige Referatsleiter im 
Bundesumweltministerium, Herr Hansjörg 
Radtke, aus erster Hand über den gegenwär-
tigen Stand in Sachen EEG-Verordnungen.  

Auch nach den Anfang dieses Jahres ergan-
genen Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Anlagenbegriff sind noch 
nicht alle Fragen geklärt. Über aktuelle Ent-
wicklungen, beispielsweise bzgl. der Geltung 
des neuen Anlagenbegriffs für PV-Altanla-
gen, berichten wir in diesem Newsletter. 

Der Newsletter enthält folgende Beiträge:  

• Referentenentwurf einer Verordnung 
zur Weiterentwicklung des bundeswei-
teren Ausgleichsmechanismus 

• [GGSC] auf Fachgespräch des Energie-
Vereins zum Thema „Verordnungser-
mächtigungen im EEG 2009“ 

• Neuer Entwurf der Raumordnung in der 
Ausschließlichen Wirtschaftszone 

• Neue Übergangsregelung im EEG 2009 
für Palm- und Sojaöl verstromende Be-
standsanlagen 

• Anwendbarkeit von § 19 Abs. 1 
EEG 2009 auf PV-Altanlagen 

• Empfehlung der Clearingstelle zum An-
lagenbegriff 

• [GGSC]-Fachgespräch „EEWärmeG: 
Spielräume für Landesgesetze zum Kli-
maschutz“ 

• Hartmut Gaßner zum Vizepräsidenten 
des BEE gewählt 

Wir freuen uns wie immer über Anregungen 
und Rückfragen zu unserem aktuellen News-
letter und verweisen für weitere Informati-
onen auf unsere Homepage unter 
www.ggsc.de/service.  
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Wenn Sie Interesse an dem Bezug weiterer 
Newsletter aus anderen Bereichen haben, 
senden Sie uns bitte eine E-Mail an 
berlin@GGSC.de oder nutzen Sie im Internet 
das Newsletter-Archiv unter www.ggsc.de/ 
service. 

[REFERENTENENTWURF EINER VER-
ORDNUNG ZUR WEITERENTWICK-
LUNG DES BUNDESWEITEN AUS-
GLEICHSMECHNISMUS] 

Der bundesweite Ausgleichsmechanismus 
des EEG soll zukünftig weiter entwickelt und 
vereinfacht werden. Dies sieht die als Refe-
rentenentwurf vorliegende „Verordnung zur 
Weiterentwicklung des bundesweiten Aus-
gleichsmechanismus (AusglMechV)“ vom 
07.04.2009 vor, über die sich die Regierungs-
fraktionen inzwischen geeinigt haben. 

Verkauf des EEG-Stroms an der Strombörse 

Nach bisherigem Recht findet ein aufwendi-
ger physikalischer und finanzieller Ausgleich 
der EEG-Strommengen zwischen Netz-
betreibern und Stromvertrieben statt. Die 
Übertragungsnetzbetreiber wandeln den 
EEG-Strom, den sie abgenommen, bezahlt 
und untereinander ausgeglichen haben, in 
Monatsbänder um und liefern diese an die 
Vertriebe. Die Höhe der Monatsbänder wird 
im Vorjahr prognostiziert und jeweils im 

Vormonat der Lieferung angepasst. Die Ver-
triebsunternehmen sind zur Abnahme und 
Vergütung der Monatsbänder (sog. EEG-
Quote) verpflichtet.  

Der Verordnungsentwurf sieht eine Umstel-
lung des Ausgleichsmechanismus vor. Künf-
tig sind die Stromvertriebe nicht mehr ver-
pflichtet, den Strom von den Übertragungs-
netzbetreibern abzunehmen. Stattdessen 
wird der EEG-Strom von den Übertragungs-
netzbetreibern direkt an der Strombörse ver-
äußert. Damit entfällt die physikalische Wei-
tergabe von den Übertragungsnetzbetrei-
bern an die Vertriebsunternehmen. 

Die Differenz zwischen dem Verkaufserlös 
an der Strombörse und der an die Anlagen-
betreiber gezahlten Vergütungen wird als 
Umlage von den Stromvertriebsunterneh-
men getragen.  

Vorteile der Neuregelung 

Der Gesetzgeber will mit der Neuregelung 
verschiedene Nachteile des derzeitigen Aus-
gleichsmechanismus beheben. Das geltende 
Recht hat zur Folge, dass bei den Übertra-
gungsnetzbetreibern für die Umwandlung 
des EEG-Stroms in Monatsbänder ein hoher 
Aufwand entsteht, der zu höheren Netzent-
gelten führt. Weiterhin tragen Vertriebsun-
ternehmen Risiken, die finanziell abgesi-
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chert werden müssen, weil die Prognose der 
EEG-Quote mit deren tatsächlicher Höhe 
meist nicht übereinstimmt. Auch führt die 
geltende Rechtslage dazu, dass der EEG-
Strom dem allgemeinen Strommarkt entzo-
gen ist, da Vertriebsunternehmen den Teil 
ihres Stroms, den sie als EEG-Quote abneh-
men müssen, nicht frei am Markt beschaf-
fen können. Durch die Abschaffung der phy-
sikalischen Weitergabe wird das EE-
Gesamtsystem nach Auffassung des Ver-
ordnungsgebers deutlich effizienter und 
kostengünstiger. Auch soll die Bundesnetz-
agentur als Überwachungsbehörde entlastet 
werden, weil das Verfahren transparenter 
wird. 

Eine Vermarktung des EEG-Stroms an der 
Strombörse durch die Übertragungsnetz-
betreiber erfolgt nach dem Verordnungs-
entwurf nur innerhalb eines Übergangszeit-
raums von maximal zwei Jahren. Danach 
soll die Vermarktung von Dritten wahrge-
nommen werden, die in einem Ausschrei-
bungsverfahren ermittelt werden.  

Fazit 

Die Änderungen am Ausgleichsmechanis-
mus werden voraussichtlich zu einer erheb-
lichen Reduzierung der Gesamtkosten des 
EEG führen und sind daher grundsätzlich zu 
begrüßen. Der Verordnungsentwurf sieht 

bislang nur die Möglichkeit einer Vermark-
tung an einer Strombörse (EEX oder andere 
Strombörsen) vor. Denkbar wären auch al-
ternative Vermarktungsmöglichkeiten, wie 
die direkte Abnahme des EEG-Stroms. Eine 
solche Möglichkeit wäre beispielsweise aus 
Sicht der Ökostromhändler interessant. Die 
Änderung des Ausgleichsmechanismus soll 
zum 01.01.2010 erfolgen; einzelne Vor-
schriften der Verordnung werden jedoch 
voraussichtlich schon dieses Jahr in Kraft 
treten.  

Nachfragen bei [GGSC] bitte an die Rechts-
anwälte Dr. Jochen Fischer und Martin 
Schäffer. 

[GGSC AUF FACHGESPRÄCH DES 
ENERGIEVEREINS ZUM THEMA „VER-
ORDNUNGSERMÄCHTIGUNGEN IM 
EEG 2009“] 

Der EnergieVerein – Forum für Energierecht, 
Energiepolitik und Erneuerbare Energien e.V. 
veranstaltete am 05.05.2009 ein Fachge-
spräch zum Thema „EEG-Novelle 2009: Erste 
Erfahrungen und Umsetzung der Verord-
nungsermächtigungen“. Die Veranstaltung 
fand im Rahmen der Berliner Energietage 
statt. Über vier Monate nach Inkrafttreten 
des EEG 2009 konnten erste Erfahrungen 
mit dem neuen Gesetz ausgetauscht wer-
den. Dabei lag ein besonderer Schwerpunkt 
auf dem aktuellen Stand der verschiedenen 
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im EEG 2009 enthaltenen Verordnungser-
mächtigungen.  

Erfahrungen und Entwicklungen in der Bera-

tungspraxis 

Dr. Jochen Fischer, Rechtsanwalt bei [GGSC], 
berichtete über die ersten Erfahrungen mit 
dem EEG 2009 und über aktuelle Entwick-
lungen in der anwaltlichen Beratungspraxis. 
Dabei sprach er insbesondere die neuen In-
strumente und Ansätze, wie z.B. die Eigen-
vermarktung von EEG-Strom, die Förderung 
des Eigenverbrauchs und das Einspeisema-
nagement an. Der Verordnungsentwurf zum 
Systemdienstleistungsbonus differenziert 
zwischen Alt- und Neuanlagen. Anlagen, die 
nach dem 31.12.2008 und vor dem 
01.07.2010 in Betrieb genommen werden, 
haben einen Anspruch auf den System-
dienstleistungsbonus, wenn sie die Anforde-
rungen erfüllen. Klargestellt wird, dass die 
Grundvergütung für diese Anlagen nicht 
entfällt, wenn sie die Anforderungen nicht 
erfüllen. Da das EEG 2009 insoweit missver-
ständlich formuliert ist, hatte diese Frage für 
Irritationen in der Branche gesorgt. 

Anschließend sprach Dr. Frank Finzel von der 
Natenco GmbH über Möglichkeiten und 
Modelle der Direktvermarktung. Das 
EEG 2009 enthält diesbezüglich Regelungen, 
die Anlagenbetreibern neue Möglichkeiten 

eröffnen. Dr. Finzel betonte insbesondere 
den Zuwachs an know-how, von dem 
Betreiber, die bereits jetzt direkt vermark-
ten, profitierten. 

[GGSC]-Gründungspartner Hartmut Gaßner 
sprach in seiner Eigenschaft als Präsident 
der GtV – Bundesverband Geothermie über 
die Chancen für die Geothermie aus dem 
EEG und dem Marktanreizprogramm. Das 
EEG 2009 sieht für Geothermie neue Vergü-
tungssätze vor und enthält erstmalig ver-
schiedene Boni (Frühstarter-Bonus, Wärme-
nutzungs-Bonus, Petrothermal-Bonus). Die 
neuen Boni sollen den bislang eher schlep-
penden Ausbau der Geothermie beschleuni-
gen. Nach wie vor ist die Branche aber spezi-
fischen Problemen wie den hohen Bohrkos-
ten, dem Bohrrisiko und dem Fündigkeitsri-
siko ausgesetzt. Das Marktanreizprogramm 
enthält aber auch hier verschiedenen Förde-
rungsmöglichkeiten. 

Dr.-Ing. Karsten Burges von Ecofys infor-
mierte über die Systemintegration von EEG-
Anlagen. Lösungsansätze in der EEG-Novelle 
2009 sind die Einrichtung zur Fernsteuerung 
sowie der Systemintegrationsbonus und der 
Systemdienstleistungsbonus, für die das 
EEG 2009 jeweils Verordnungsermächtigun-
gen bereit hält.  
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Stand der Umsetzung der Verordnungser-

mächtigungen  

Einen Zwischenbericht über den Stand der 
Umsetzung der Verordnungsermächtigen 
gab Hansjörg Radtke, Referatsleiter beim 
Bundesumweltministerium. Die Nachhaltig-
keitsverordnung für den Strombereich, die 
insbesondere die Palmöl-Problematik be-
trifft, sei weitgehend fertig. Ein abgestimm-
ter Entwurf der Biomassestrom-Nachhaltig-
keitsverordnung (Stand: 18.03.2009) ist auf 
den Internetseiten des BMU einsehbar. Al-
lerdings stehe, so Hansjörg Radtke, neben 
der Bestätigung des Bundestages noch die 
Notifizierung bei der EU aus. Mit dem In-
krafttreten der Verordnung noch in dieser 
Legislaturperiode könne nur gerechnet wer-
den, wenn die Notifizierung innerhalb von 
drei Monaten abgeschlossen sei. Mögli-
cherweise werde die Notifizierung jedoch 
auch sechs Monate Zeit in Anspruch neh-
men. Die Notifizierungspflicht bestehe, da 
die Nachhaltigkeitsverordnung bzgl. vorge-
zogener Daten Verschärfungen gegenüber 
der EE-Richtlinie der EU enthält. 

Die geplante Nachhaltigkeitsverordnung für 
den Kraftstoffbereich orientiere sich inhalt-
lich an der Nachhaltigkeitsverordnung für 
den Strombereich.  

Relativ unstreitig sei die Ausgleichsmecha-
nismusverordnung, die als Referentenent-
wurf vom 07.04.2009 vorliegt. Die Regie-
rungsfraktionen haben sich über diese Ver-
ordnung inzwischen geeinigt (vgl. gesonder-
ten Artikel in diesem Newsletter). Sehr um-
stritten dagegen sei der Kombikraftwerks-
bonus. Diese Einschätzung von Hans-Jörg 
Radtke bestätigte sich inzwischen. Am 
07.05.2009 haben Politiker der Koalitions-
fraktionen die Verhandlungen über die Ver-
ordnung zur Förderung von regenerativen 
Kombikraftwerken für gescheitert erklärt. 
Zwar wollen beide Koalitionspartner Anreize 
zur Entwicklung der Technologie für Kombi-
kraftwerke, die Verhandlungen scheiterten 
jedoch an den unterschiedlichen Vorstellun-
gen von SPD und CDU/CSU, die neben dem 
Bonus offenbar noch eine „Marktprämie“ 
durchsetzen wollten. Der Kombikraftwerks-
bonus ist diese Legislaturperiode damit 
nicht mehr machbar. 

Auch zur Systemdienstleistungsverordnung 
liegt ein Referentenentwurf vor („Verord-
nung zu Systemdienstleistungen durch 
Windenergieanlagen – SDLWindV, Entwurf 
vom 02.03.2009). Die Regierungsfraktionen 
haben sich auch über diese Verordnung in-
zwischen geeinigt. 

In der anschließenden Diskussion hatten die 
Teilnehmer der gut besuchten Veranstal-
tung die Möglichkeit, den Referenten Fragen 
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zu stellen und ihre teils unterschiedlichen 
Sichtweisen auszutauschen. Die Moderation 
lag beim [GGSC]-Gründungspartner und 
Vorsitzenden des EnergieVereins Hartmut 
Gaßner. 

Nachfragen bei [GGSC] bitte an Rechtsan-
walt Hartmut Gaßner und Rechtsanwalt Dr. 
Jochen Fischer. 

[NEUER ENTWURF DER RAUMORD-
NUNG IN DER AUSSCHLIEßLICHEN 
WIRTSCHAFTSZONE] 

Gegen den Entwurf der Verordnung über die 

Raumordnung in der deutschen Ausschließ-

lichen Wirtschaftszone (AWZ) aus dem Ju-

ni 2008 gab es zahlreiche Proteste insbeson-

dere aus der Offshore-Szene. Der damalige 

Entwurf enthielt u. a. eine Regelung, nach 

der außerhalb der Vorranggebiete für Wind-

energie Offshore-Windenergieanlagen bis 

auf wenige Ausnahmen unzulässig sein soll-

ten ([GGSC] berichtete). Das BSH hat nun ei-

nen überarbeiteten Entwurf vorgelegt. 

Ausschlusswirkung fällt weg 

Die überarbeitete Raumordnung enthält 
zahlreiche Änderungen: Das BSH hat zu-
nächst die alte Raumordnung in zwei ge-
trennte Raumordnungspläne für Nord- und 

Ostsee aufgeteilt. Die Beschränkung bzgl. 
der Nabenhöhe von Offshore-Windenergie-
anlagen auf max. 125 m über NN gilt nun 
nur noch für Offshore-Windenergieanlagen, 
die in Sichtweite der Küste oder Inseln er-
richtet werden. 

Die aus Sicht der Planer und Betreiber von 
Offshore-Windenergieanlage wichtigste Än-
derung ist der Wegfall der Ausschlusswir-
kung der Vorranggebiete. Nach Inkrafttreten 
der Raumordnung werden auch außerhalb 
der Vorranggebiete Offshore-Windparks er-
richtet und betrieben werden können, so-
fern diese die Genehmigungsvoraussetzun-
gen nach der Seeanlagenverordnung erfül-
len. Einzig in Natura-2000-Gebieten sind 
Windenergieanlagen zukünftig unzulässig. 
Das BSH ist damit der Forderung der Bran-
che nach einem Wegfall der Ausschlusswir-
kung nachgekommen. 

Weitere Änderungen gegenüber dem Ent-
wurf aus dem Sommer 2008 betreffen die 
Vergrößerung des Vorbehaltsgebietes für 
die Schifffahrt nördlich des Verkehrstren-
nungsgebietes German Bight Western Ap-
proach in der Nordsee und die Aufnahme 
von zwei neuen Vorranggebieten für die 
Schifffahrt in der Ostsee (südlich des Adler-
grundes sowie die Schifffahrtsroute  
Swinemünde - Ystad). 
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Fazit 

Mit dem neuen Entwurf der Raumordnung 
ist das BSH dem wesentlichen Kritikpunkt 
der Offshore-Branche nachgekommen. Der 
Wegfall der Ausschlusswirkung stellt die 
Rechtssicherheit für bereits begonnene Pla-
nungen außerhalb von Vorranggebieten 
wieder her und ermöglicht es Planern wei-
terhin außerhalb von Vorranggebieten Ge-
nehmigungsanträge zu stellen.  

Offshore-Unternehmen haben nun Gele-
genheit zur Stellungnahme bis zum 
26.06.2009.  

Nachfragen bei [GGSC] bitte an Rechtsan-
walt Dr. Jochen Fischer und Rechtsanwältin 
Dr. Nicol Pippke. 

[NEUE ÜBERGANGSREGELUNG IM 
EEG 2009 FÜR PALM- UND SOJAÖL 
VERSTROMENDE BESTANDSANLA-
GEN] 

Der Bundestag hat bereits im Dezember 
2008 beschlossen, dass für bestimmte Palm- 
und Sojaöl verstromende Anlagen die Ein-
schränkungen der Positiv- bzw. Negativliste 
zum Einsatz von Palm- und Sojaöl vorüber-
gehend nicht gelten. In Anlage 2 des 
EEG 2009 wird die neue Nr. VIII angefügt, 
nach der in der Zeit vom 01.01.2009 bis zum 

Inkrafttreten der Nachhaltigkeitsverord-
nung, spätestens aber bis zum 31.12.2009, 
die Nrn. III.6 und IV.6 nicht für Anlagen gel-
ten, die vor dem 05.12.2007 in Betrieb ge-
nommen oder bestellt wurden. Die neue Re-
gelung gilt daher nur vorübergehend und 
nicht für Anlagen, die nach dem 05.12.2007 
(Regierungsentwurf des EEG 2009) in Be-
trieb genommen oder bestellt wurden. Die 
Übergangsbestimmung wurde am 
01.04.2009 im Bundesgesetzblatt verkündet 
und trat zum 02.04.2009 in Kraft.  

Nachfragen bei [GGSC] bitte an Rechtsan-
walt Dr. Jochen Fischer und Rechtsanwältin 
Dr. Nicole Pippke. 

[ANWENDBARKEIT VON § 19 ABS. 1 
EEG 2009 AUF PV-ALTANLAGEN] 

Die Clearingstelle EEG hat eine Empfehlung 
zu der Frage der Anwendbarkeit von § 19 
Abs. 1 EEG 2009 (Vergütung für Strom aus 
mehreren Anlagen) auf PV-Anlagen, die vor 
dem 01.01.2009 in Betrieb genommen wor-
den sind, abgegeben. Sie empfiehlt, den § 19 
Abs. 1 EEG 2009 nicht auf PV-Altanlagen an-
zuwenden. Für Altanlagen gelten vielmehr 
die bei der Inbetriebnahme der Anlagen je-
weils geltenden Regelungen vor Inkrafttre-
ten des EEG 2009. Damit sei für Anlagen, die 
nach dem 31.07.2004 und vor dem 
01.01.2009 in Betrieb genommen sind, § 11 
Abs. 6 EEG 2004 anzuwenden.  
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Die Frage, ob § 19 Abs. 1 EEG 2009 auf PV-
Altanlagen anwendbar ist, beschäftigt die 
Branche seit längerer Zeit. Die Übergangs-
vorschriften im EEG 2009 sind insoweit nicht 
eindeutig. Sowohl altes Recht (§ 11 Abs. 6 
EEG 2004) als auch neues Recht sehen eine 
rechnerische Anlagenzusammenfassung für 
Vergütungszwecke vor. Nach dem EEG 2004 
beschränkt sich die Anlagenzusammenfas-
sung jedoch auf PV-Anlagen an oder auf 
demselben Gebäude. Die Anwendbarkeit 
des § 19 Abs. 1 EEG 2009 auf PV-Altanlagen 
hätte zur Folge, dass der durch diese Anla-
gen erzeugte Strom zum Zwecke der Vergü-
tung nicht erst dann zusammengerechnet 
würde, wenn sich die Anlagen an oder auf 
demselben Gebäude befinden, sondern be-
reits dann, wenn sie sich auf demselben 
Grundstück oder sonst in unmittelbarer 
räumlicher Nähe befinden. Außerdem er-
fasst die Neuregelung hinzugebaute Anla-
gen innerhalb eines Zeitraums von zwölf 
Monaten, während die bisherige Regelung 
lediglich einen Zeitraum von sechs Monaten 
normierte. Im Ergebnis würde bei Anwend-
barkeit des § 19 Abs. 1 EEG 2009 die rechne-
rische Anlagenzusammenfassung zur Er-
mittlung der Vergütungshöhe auf eine Viel-
zahl von Anlagen, die unter der Geltung des 
EEG 2004 nicht zusammengefasst wurden, 
ausgedehnt werden. 

Die Empfehlung der Clearingstelle steht in 
ihrem Ergebnis im Einklang mit den im Ver-

fahren eingeholten Stellungnahmen u. a. 
des Bundesumweltministeriums und des 
Bundesverbandes Solarwirtschaft. Aus Sicht 
der Branche ist die Empfehlung zu begrü-
ßen. Die Empfehlung der Clearingstelle ist 
allerdings grundsätzlich unverbindlich, d. h. 
die Zivilgerichte sind an sie nicht gebunden. 

Nachfragen bei [GGSC] bitte an Rechtsan-
walt Dr. Jochen Fischer und Rechtsanwalt 
Martin Schäffer.  

[EMPFEHLUNG DER CLEARINGSTELLE 
ZUM ANLAGENBEGRIFF] 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht 
den Antrag auf einstweilige Anordnung und 
die Verfassungsbeschwerde abgelehnt hat, 
mit der die Beschwerdeführer die Anwend-
barkeit des in § 19 Abs. 1 EEG 2009 neu ge-
regelten Anlagenbegriffs auf Altanlagen 
verhindern wollten, hat die Clearingstelle in 
einer rechtlich nicht verbindlichen Empfeh-
lung die Tatbestandsvoraussetzungen für 
die Zusammenfassung mehrerer Anlagen zu 
einer Anlage zu Vergütungszwecken nach 
§ 19 EEG 2009 konkretisiert.  

Gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 gelten zum 
Vergütungszweck mehrere Anlagen als eine 
Anlage, wenn sie sich auf demselben Grund-
stück oder sonst in unmittelbarer räumlicher 
Nähe befinden, sie Strom aus gleichartigen 
Erneuerbaren Energien erzeugen, den in ih-
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nen erzeugte Strom nach den Regelungen 
dieses Gesetzes in Abhängigkeit von der 
Leistung der Anlage vergütet wird und sie 
innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden Ka-
lendermonaten in Betrieb gesetzt worden 
sind. Im Bereich der Windenergie und der so-
laren Strahlungsenergie spielt dieser Anla-
genbegriff auf Grund einheitlicher Vergü-
tungssätze mithin keine Rolle, umstritten ist 
er hingegen insbesondere im Bereich der 
Energieerzeugung aus Biomasse und der so-
laren Strahlungsenergie auf Gebäuden. Das 
Anlagensplitting in diesen Bereichen hatte 
den Gesetzgeber zu der Neuregelung des 
Anlagenbegriffs bewegt.  

Bodenrechtlicher Grundstücksbegriff 

Durch das Verfahren geklärt werden sollte 
die Auslegung der Begrifflichkeit „auf dem 
selben Grundstück oder sonst in unmittelba-
rer räumlicher Nähe“. Die Clearingstelle 
kommt zu dem Ergebnis, dass sich mehrere 
Anlagen grundsätzlich „auf dem selben 
Grundstück“ befinden, wenn sie sich auf ei-
nem Grundstück i.S.d. Grundbuchrechts be-
finden. Nur in engbegrenzten Ausnahmefäl-
len soll auf den wirtschaftlichen Grund-
stücksbegriff abgestellt werden können. 
Dies soll dann der Fall sein, wenn der Norm-
zweck, Anlagensplitting zur Erhöhung der 
Vergütung zu verhindern, gröblich verfehlt 
würde, indem der grundbuchrechtliche 

Grundstücksbegriff zu Grunde gelegt wird. 
In diesen Fällen kann also ein Grundstück 
i. S. d. Grundbuches mehrere Grundstücke 
i. S. d. § 19 Abs. 1 EEG enthalten.  

Stichtagsregelung 

Nach Ansicht der Clearingstelle sollen sich 
mehrere Anlagen „sonst in unmittelbarer 
räumliche Nähe“ befinden, wenn sie nach 
dem 05.12.2007 entweder auf zuvor entlang 
der Belegenheit der Anlagen parzellierten 
Grundstücken oder auf aneinandergrenzen-
den Grundstücken in Betrieb genommen 
worden sind. Dann bestehe eine Vermutung 
für eine Umgehung des Anlagenbegriffs zur 
Erreichung höherer Vergütungen, die an-
hand eines in der Entscheidung genannten 
Kriterienkatalogs erschüttert werden kann. 
Dieser Kriterienkatalog kann auch für die 
Ausnahmefälle der Unanwendbarkeit des 
grundbuchlichen Grundstücksbegriffs he-
rangezogen werden. Anlagen, die auf unter-
schiedlichen Grundstücken errichtet wer-
den, sollen sich immer sonst in unmittelba-
rer räumlicher Nähe befinden, wenn sie sich 
nur zum Zwecke der Umgehung der EEG-
rechtlichen Vergütungsschwellen auf unter-
schiedlichen Grundstücken befinden.  
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Ausführlicher Kriterienkatalog 

Entsprechend spricht nach dem Kriterienka-
talog eine von den Betreibern unabhängige 
Grundstücksteilung gegen die Vermutung. 
Die Clearingstelle nennt diesbezüglich eine 
Teilung auf Grund öffentlich-rechtlichen 
Zwangs, aufgrund erbrechtlich bedingter 
Auseinandersetzungen oder aufgrund des 
Verkaufs an einen mit dem Verkäufer nicht 
verbundenen Käufer. Auch alleinstehende 
Gebäude, auf denen Fotovoltaikanlagen an-
gebracht sind, und auf Grund von Bauge-
nehmigungen unter Anwendung des Privile-
gierungstatbestandes in § 35 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB errichtete Anlagen sprächen gegen 
eine Umgehung. Für eine Umgehung der 
Vergütungsschwellen soll sprechen, wenn 
die Betreiber, der Errichter oder der Herstel-
ler der Anlagen faktisch identisch sind oder 
gleiche Einsatzstoffe, gemeinsame Infra-
struktureinrichtungen oder gemeinsames 
Betriebspersonal genutzt wird.  

Nahezu wissenschaftliche Aufbereitung 

Ob die Gerichte der Auslegung durch die 
Clearingstelle folgen werden, ist offen. Die 
Empfehlung ist nicht verbindlich. Die Auf-
stellung des Kriterienkatalogs lässt der Clea-
ringstelle selbst und auch den Gerichten, 
soweit sie auf die Empfehlung Bezug neh-

men, bei der Beurteilung von Einzelfällen ei-
nen großen Entscheidungsspielraum. Die 
Empfehlung leistet insoweit eher einen Bei-
trag zu einer wissenschaftlichen Aufberei-
tung des Anlagenbegriffs, der in der Praxis 
erst noch bestehen muss. 

Stichtagsregelung = räumliche Nähe? 

Inhaltlich ist die Beschränkung des Tatbe-
standsmerkmals „sonst in unmittelbarer 
räumlicher Nähe“ auf Anlagen nach dem 
05.12.2007 nur schwer nachvollziehbar. 
Zwar ist es richtig, dass zuvor errichtete An-
lagen den neuen Anlagenbegriff mangels 
Kenntnis des neuen Anlagenbegriffs diesen 
nicht umgehen konnten. Eine derartige Aus-
legung ist mit dem Wortlaut, der ausschließ-
lich auf die örtlichen Gegebenheiten ab-
stellt, kaum noch vereinbar. Zudem wollte 
der Gesetzgeber gerade auch für Altanlagen, 
wie nunmehr vom Bundesverfassungsge-
richt bestätigt, den Anlagenbegriff klarstel-
len. Dafür kann es nicht darauf ankommen, 
ob die früher errichtete Anlage „zufällig“ auf 
unterschiedlichen Grundstücken steht.  

Wirtschaftlicher Grundstücksbegriff 

Näher liegt es, darauf abzustellen, ob die An-
lagen wirtschaftlich eine Einheit bilden. In-
soweit hätte sich auch bei Auslegung des 
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Begriffs „Grundstück“ die Abgrenzung zwi-
schen grundbuchrechtlichem und wirt-
schaftlichem Grundstücksbegriff erübrigt. 
Allein darauf abzustellen, ob die Grundstü-
cke aneinander grenzen, erscheint ebenfalls 
nicht in jedem Fall sinnvoll. Dieses lässt voll-
ständig außer Betracht, ob eine kleinteilige 
Parzellierung vorliegt oder große Zusam-
menhänge der Grundstücke bestehen. Nach 
dem Tenor der Empfehlung liegen zwei Hof-
anlagen, von zwei Grundstücken auf ausge-
dehnten Hofgrundstücken in unmittelbarer 
räumlicher Nähe. Es bleibt abzuwarten, wie 
die Zivilgerichte mit dem neuen Anlagen-
begriff umgehen. 

Nachfragen bei [GGSC] bitte an die Rechts-
anwälte Dr. Jochen Fischer und Dr. Peter 
Neusüß 

[GGSC-FACHGESPRÄCH  
„EEWÄRMEG: SPIELRÄUME FÜR LAN-
DESGESETZE ZUM KLIMASCHUTZ“] 

Im Rahmen der 10. Berliner Energietage dis-
kutierten hochrangige Vertreter der Länder 
am 04.05.2009 unter der Leitung von [GGSC] 
über Spielräume für Landesgesetze zum 
Klimaschutz. Hintergrund ist das Inkrafttre-
ten des EEWärmeG Anfang des Jahres, das 
Nutzungspflichten für Erneuerbare Energien 
nur für Neubauten vorsieht, es den Ländern 
aber überlässt, entsprechende Pflichten 
auch für Bestandsgebäude einzuführen. In 

mehreren Bundesländern werden daher Dis-
kussionen darüber geführt, ob und inwie-
weit auch Pflichten für Bestandsgebäude er-
lassen werden. 

Berliner Eckpunkte 

Der Staatssekretär für Gesundheit, Umwelt 
und Verbraucherschutz, Dr. Hoff, legte die 
Eckpunkte für ein Berliner Klimaschutzge-
setz dar. Neben anderen Instrumenten zum 
Klimaschutz in Berlin soll danach die Nut-
zungspflicht für Erneuerbare Energien auf 
den Gebäudebestand ausgedehnt werden, 
um das Einsparungsziel von 40 % des CO2-
Ausstoßes bis 2020 gegenüber dem Stand 
1990 zu erreichen. Die Nutzungspflicht soll 
dabei technologieoffen sein und Investiti-
onsentscheidungen auf Grund einer Einzel-
betrachtung am Objekt ermöglichen. Die 
Energieeinsparungspotenziale im Gebäude-
bestand müssten durch ein steuerndes Ein-
greifen der Stadt gehoben werden. 

Erste Erfahrungen in Baden-Württemberg 

Baden-Württemberg war das erste Land, das 
eine Nutzungspflicht für Erneuerbare Ener-
gien für Neu- und Bestandsgebäude einführ-
te. Herr Stephani vom Umweltministerium 
Baden-Württemberg konnte daher auf Er-
fahrungen im Gesetzgebungsprozess und 
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die erste Anwendung des Gesetzes zurück-
blicken. Ab 2010 sind in Baden-
Württemberg auch Hausbesitzer von Be-
standsgebäuden, die eine Heizungsanlage 
austauschen, dazu verpflichtet, mindestens 
10 % des Wärmebedarfs durch Erneuerbare 
Energien zu decken oder entsprechende Er-
satzmaßnahmen durchzuführen. Die Pflicht 
entfällt allerdings vollständig, wenn die In-
stallation von Solarkollektoren nicht möglich 
ist. In der anschließenden Diskussion wurde 
deutlich, dass der Vorreiter Baden-
Württemberg einen ersten wichtigen Schritt 
gemacht hat, von dessen Erfahrungen ande-
re profitieren können. 

Prüfung aller Instrumente in Hamburg 

Herr Huber von der Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt in Hamburg stellte 
das breite Themenspektrum vor, über das im 
Rahmen von Maßnahmen zum Klimaschutz 
in Hamburg nachgedacht wird. Im Klima-
schutzkonzept wird als kurzfristiges Ziel die 
Minderung um 20 % bis 2012 mittels eines 
breiten Maßnahmenbündels angestrebt. 
Geprüft werde u. a. die Anwendung des  
EEWärmeG auf Bestandsgebäude und die 
Begrenzung der der Wärmeerzeugung zuzu-
rechnenden CO2-Fracht. Ein besonderer 
Schwerpunkt wird auf das Potenzial von 
Fern-/Nahwärmenetzen und dessen gesetz-
liche Regulierung gelegt. 

Offene Netze/dezentrale Versorgung 

Den rechtlichen Problemen des Zugangs zu 
Fern-/Nahwärmenetzen und die Gestal-
tungsmöglichkeiten für die Kommunen be-
handelte Rechtsanwalt Dr. Groth in seinem 
Vortrag. Darauf aufbauend zeigte Prof. 
Dr. Twele ein Wärmekonzept auf Grundlage 
der Bedarfe der Verbraucher. 

Breite Diskussion 

In der sich anschließenden breiten Diskussi-
on ging es um die verschiedenen Aspekte 
der Regulierungen des Wärmeverbrauchs 
von der Vereinbarkeit mit dem Denkmal-
schutz bis hin zur verbleibenden Förderfä-
higkeit nach Inkrafttreten von landesrechtli-
chen Nutzungsverpflichtungen.  

Nachfragen bei [GGSC] bitte an Rechtsan-

wälte Dr. Jochen Fischer und Dr. Peter  

Neusüß. 

[HARTMUT GAßNER ZUM VIZEPRÄ-
SIDENTEN DES BEE GEWÄHLT] 

Die Mitgliederversammlung des Bundesver-
bands Erneuerbare Energie e. V. (BEE) hat 
Anfang Mai unseren Gründungspartner 
Hartmut Gaßner zum Vizepräsidenten ge-
wählt. Er gehört damit dem sechsköpfigen 
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Präsidium sowie dem Vorstand des BEE an, 
dem der wiedergewählte Ex-MdB Dietmar 
Schütz als Präsident vorsitzt. Der BEE ist der 
Dachverband der Branchenverbände im Be-
reich der Erneuerbaren Energien, dem insbe-
sondere der Bundesverband Windenergie, 
der Bundesverband Solarwirtschaft, der 
Fachverband Biogas sowie der Bundesver-
band Deutschen Wasserkraftwerke ange-
hört. Hartmut Gaßner vertritt im BEE den 
GtB – Bundesverband Geothermie als des-
sen Präsident.  

[GGSC] freut sich sehr über die Wahl und das 
Engagement von Hartmut Gaßner, welches 
die Verankerung von [GGSC] im Bereich der 
Erneuerbaren Energien unterstreicht. In sei-
ner Eigenschaft als Verbandsvertreter errei-
chen Sie Hartmut Gaßner unter 
hartmut.gassner@geothermie.de.  
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